
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/1/23 10Os158/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1981

Norm

StGB §34 Z3

StGB §173

Rechtssatz

Bei einem auf evident terroristischen Intentionen beruhenden, zu einer Gefährdung von Menschen führenden sowie

auf Vernichtung von fremdem Eigentum in großem Ausmaß abzielenden Sprengsto anschlag (§ 173 StGB), mögen ihm

auch politische, ethnische (nationale) oder ähnliche Motive zugrunde liegen, kann von achtenswerten Beweggründen

nicht gesprochen werden.
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